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Werbung von  
Arztpraxen in  
Einkaufszentren

Wiederholt hatte sich der Ausschuss 
Berufsrecht der Sächsischen Landes-
ärztekammer mit der Frage zu befas-
sen, ob der Arzt auch Werbeträger-
medien in Einkaufsmärkten für die 
Präsentation der eigenen Niederlas-
sung nutzen kann. Dies betraf 
sowohl fest installierte Monitore als 
auch Werbetafeln an Einkaufswagen 
in Einkaufszentren. Ausgangspunkt 
der Beurteilung durch die Sächsische 
Landesärztekammer auch in diesen 
Sachverhalten ist § 27 der Berufsord-
nung der Sächsischen Landesärzte-
kammer (Berufsordnung). 
Zweck der Vorschrift ist die Gewähr-
leistung des Patientenschutzes durch 
sachgerechte und angemessene 
Information und die Vermeidung 
einer dem Selbstverständnis des Arz-
tes zuwiderlaufenden Kommerziali-
sierung des Arztberufs. 
Auf dieser Grundlage sind dem Arzt 
sachliche berufsbezogene Informati-
onen gestattet. Berufswidrige, insbe-
sondere die anpreisende, irrefüh-
rende oder vergleichende Werbung 
ist dem Arzt untersagt. Der Arzt darf 
eine solche Werbung durch andere 
weder veranlassen noch dulden. 
Werbeverbote auf Grund anderer 
gesetzlicher Bestimmungen bleiben 
unberührt. 

Darüber hinaus kann der Arzt
1.  nach der Weiterbildungsordnung 

erworbene Bezeichnungen,
2. nach sonstigen öffentlich-rechtli-

chen Vorschriften erworbene Qua-
lifikationen,

3. Tätigkeitsschwerpunkte,
4. organisatorische Hinweise 
ankündigen.

Die nach Nr. 1 erworbenen Bezeich-
nungen dürfen nur in der nach der 
Weiterbildungsordnung zulässigen 
Form geführt werden. Ein Hinweis 
auf die verleihende Ärztekammer ist 
zulässig. 
Andere Qualifikationen und Tätig-
keitsschwerpunkte dürfen nur ange-
kündigt werden, wenn diese Anga-
ben nicht mit solchen nach geregel-
tem Weiterbildungsrecht erworbenen 
Qualifikationen verwechselt werden 
können. 
Beeinflusst wird die Sachverhaltsbe-
urteilung jedoch daneben durch 
gerichtliche Entscheidungen. Eine 
liberale Haltung nimmt das Landge-
richt Bayreuth, Az.: 13 KHO 16/07, 
ein. So vertrat das Gericht die Auf-
fassung, dass auch der Umstand, 
dass der dort beklagte Zahnarzt die 
Einkaufswagen eines Supermarktes 
als Werbeträger verwendete, wett-
bewerbsrechtlich nicht zu beanstan-
den war. Insbesondere kann nicht 
aus der Art des gewählten Werbe-
trägers auf die Berufswidrigkeit ge -
schlossen werden. Da Werbung 
mehr ist, als die sachliche Unterrich-
tung über Art und Ort der berufli-
chen Tätigkeit, wäre eine diesbezüg-
liche Beschränkung eines Marktteil-
nehmers eine dem Artikel 12 Grund-
gesetz (GG) zuwiderlaufende Beein-
trächtigung. Die beanstandete Wer-
bung des Beklagten war lediglich 
darauf angelegt, ein möglichst brei-

tes Publikum auf einfache Art zu 
erreichen. Diese Einschätzung ist 
zweifellos auch auf die werbliche 
Präsentation von Ärzten in Einkaufs-
zentren übertragbar. 
Die neuere Rechtsprechung, bei-
spielsweise des Verwaltungsgerichts 
Minden vom 14.01.2009, Az.: 7 K 
39/08 und des Bundesgerichtshofs 
zur Werbung von Freiberuflern vom 
29.07.2009, Az.: I ZR 77/07, bestä-
tigt den Standpunkt des Landge-
richts Bayreuth. 
Trotz dessen steht der Ausschuss 
Berufsrecht der Sächsischen Landes-
ärztekammer diesen Werbemöglich-
keiten kritisch gegenüber. Zwar wird 
die Entwicklung, ausgehend von der 
Rechtsprechung, zunehmend undif-
ferenziert alle Werbeträgermedien 
auch für die Werbung einer Arztpra-
xis als sachlich gerechtfertigt anzuse-
hen, zur Kenntnis genommen. Ein-
heitliche Auffassung des Ausschus-
ses Berufsrechts ist es jedoch, dass 
hierin ein weiterer Schritt zur fort-
schreitenden Kommerzialisierung des 
Arztberufs zu sehen ist, der jedoch 
dem Selbstverständnis der Ärzte-
schaft widerspricht und daher nicht 
befürwortet werden kann. 
Daneben ergibt sich aus § 1 Abs. 1 
der Berufsordnung, dass der ärztli-
che Beruf kein Gewerbe ist, sondern 
seiner Natur nach ein freier Beruf. 
Aus diesem Grunde wird das Anbrin-
gen von Werbung auf Werbeträger-
medien in Einkaufszentren und 
Supermärkten nach wie vor berufs-
ethisch kritisch bewertet. 

Dr. med. Andreas Prokop
Vorsitzender des 

Ausschusses Berufsrecht

Auszeichnung 
„Ehrenamt des Jahres“ 
Sebastian Zschaeck aus Dresden hat 
am 8. Juni 2011 die mit 5.000 Euro 
dotierte Auszeichnung „Ehrenamt 
des Jahres 2011“ von Reader’s 
Digest Deutschland erhalten. 2500 
Euro hat Reader’s Digest direkt an 
Sebastian Zschaeck überwiesen, wei-
tere 2500 Euro erhält der Verein 
Medinetz Dresden. „Ich freue mich 
sehr für unseren Verein, dass wir das 
geschafft haben und dass unsere 

Arbeit so geschätzt wird“, sagte der 
26-jährige Medizinstudent. Er enga-
giert sich ehrenamtlich bei Medinetz 
Dresden und organisiert medizini-
sche Unterstützung für Patienten 
ohne Ausweispapiere und Versiche-
rung.
Bundesweit gibt es an mehr als 25 
Standorten Anlaufstellen, die sich 
Medibüros, Medinetze oder Medizi-
nische Flüchtlingshilfen nennen und 
die auf ehrenamtliches Engagement 
durch zum Beispiel Ärzte angewie-
sen sind. Sie helfen Menschen, die 

Michael Kallinger übergibt den Preis an 
Michael Zschaeck
Foto: Reader‘s Digest/BILDSCHÖN

Recht und Medizin Verschiedenes
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sich oft aus großer Not heraus in 
Deutschland aufhalten und wegen 
fehlender Papiere und Krankenver-
sicherung keine medizinische in 
Anspruch nehmen können. Häufig 
werden sie mit Kriminellen zu 
unrecht auf eine Stufe gestellt. Die 
damit verbundenen Spannungen 
erlebt Medinetz Dresden in der tägli-
chen Arbeit: „Es gibt Leute, die sich 
selbst oder die rechtsstaatliche Ord-

nung durch unser Engagement 
angegriffen fühlen“, sagte Sebastian 
Zschaeck.
Das Ärzteblatt Sachsen hat bereits 
im Heft 4/2009 ein Interview mit 
Vertretern des Medinetz Dresden 
veröffentlicht. 2009 erhielt dieses 
Medinetz den „Sächsischen Förder-
preis für Demokratie” aus den Hän-
den des sächsischen Ministerpräsi-
dent Stanislaw Tillich.

Verschiedenes

Online-Befragung  
zur ärztlichen  
Weiterbildung

Seit 1. Juni 2011 läuft die zweite 
Befragungsrunde der Evaluation der 
Weiterbildung in Deutschland, für 
Sachsen die erste Befragungsrunde. 
Alle Vorbereitungen sind abgeschlos-
sen und der Versand der Zugangsda-
ten an die Weiterbildungsbefugten 
(WBB) ist erfolgt. Kontinuierlich wer-
den nun die Zugangsdaten für die 
Online-Befragung an die durch die 
WBB gemeldeten weiterzubildenden 
Ärzte (WBA) verschickt.
Der 21. Sächsische Ärztetag am 
17./18. Juni 2011 hat alle Weiterbil-
dungsbefugten und Weiterzubilden-
den zur Teilnahme am bundesweiten 
gemeinsamen Projekt der Bundesärz-
tekammer und Landesärztekammern 
zur Evaluation der Weiterbildung 
aufgefordert. Nur eine hohe Beteili-
gungsquote der Weiterbildungsbe-
fugten und Weiterzubildenden ga  ran-
tiert aussagekräftige Daten über 
deren Zufriedenheit mit der Weiter-
bildungssituation
. 
Mit dieser Online-Befragung sollen 
die Rahmenbedingungen ärztlicher 
Tätigkeit dargestellt, Stärken und 

Schwächen der Weiterbildung aufge-
zeigt und Verbesserungspotentiale  
entwickelt werden.

Alle Weiterbildungsstätten sind 
aufgefordert, sich für eine hohe 
Beteiligung zu engagieren.

Befragung
Am 1. Juni 2011 wurden 1.931 
Anschreiben an die Weiterbildungs-
befugten mit den persönlichen 
Zugangsdaten zur Teilnahme an der 
Befragung 2011 versendet.
Nach Anmeldung im Webportal  
www.evaluation-weiterbildung.de  
wird der WBB gebeten, den bzw.  
die bei ihm derzeit tätigen WBA 
namentlich oder durch Eingabe der 
Einheitlichen Fortbildungsnummer 
(EFN) anzugeben. Anschließend kann 
der WBB seinen Fragebogen online 
ausfüllen.
Bereits 460 Weiterbildungsbefugte 
haben bei der Sächsischen Landes-
ärztekammer angezeigt, dass bei 
ihnen derzeit keine Ärzte weiterge-
bildet werden. 176 Weiterbildungs-
befugte haben sich im Webportal 
angemeldet. Damit konnten bereits 
360 Weiterzubildende angeschrieben 

und die persönlichen Zugangsdaten 
für die Teilnahme an der Online-
Befragung übermittel werden (Stand: 
17. Juni 2011).
Wir möchten noch mal darauf hin-
weisen, dass sich Weiterzubildende 
unabhängig von der Registrierung 
ihrer Weiterbildungsbefugten ab  
1. August 2011 an der Befragung 
beteiligen können. Die Anmeldung 
zur Online-Befragung erfolgt in die-
sem Fall mit einem Fax-Antwortfor-
mular, welches auf der Homepage 
der Sächsischen Landesärztekammer 
(www.slaek.de) bereitgestellt wird. 
Anstelle des Weiterbildungsbefugten 
übernimmt die Sächsische Landes-
ärztekammer die Eintragung ins 
Webportal. Für diese Eintragung ist 
eine Zustimmung in Form einer Ein-
willigungserklärung für die Übermitt-
lung der Daten in das Webportal 
erforderlich. Nach Eingang der Fax-
Antwort werden den WBA die 
Zugangsdaten zur Befragung nach 
wenigen Tagen persönlich-vertrau-
lich zugesandt. Mit diesen Zugangs-
daten können die WBA nach Anmel-
dung im Webportal den Fragebogen 
ausfüllen und damit ihre Weiterbil-
dungssituation bewerten.
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